
 

 

 

 S A T Z U N G 
 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die  
öffentliche Wasserversorgung des Wasserverbandes Gardelegen 

 
 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung LSA (GO-LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383), der §§ 9 und 16 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit LSA (GKG-LSA) 
vom 09. Oktober 1992 (GVBl. LSA S. 730) in der Bekanntmachung der Neufassung des GKG-
LSA vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2009 
(GVBl. LSA S. 648, 677), der §§ 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes LSA (KAG-LSA) 
vom 11. Juni 1991 (GVBl. LSA S. 105) in der Bekanntmachung der Neufassung des KAG-LSA 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2008 (GVBl. LSA S. 452) unter Berück-
sichtigung des Urteils des Landesverfassungsgerichtes Sachsen-Anhalt vom 16.02.2010 
(GVBl. LSA S. 109) hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Gardelegen in ihrer 
Sitzung am 29.09.2010 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

- Wasserabgabensatzung - 
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Abschnitt I 
 

§ 1 
Allgemeines  

 
(1) Der Wasserverband Gardelegen (WVG) betreibt die Wasserversorgungsanlage als eine 
öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Satzung über den Anschluss der Grundstücke an die 
öffentliche Wasserversorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser im Verbands-
gebiet des Wasserverbandes Gardelegen (Wasseranschlusssatzung) in der zur Zeit gültigen 
Fassung. 
 
(2) Der Wasserverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Wasserversorgungsanlage, 
 
b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungs-

anlage,   
 
c) Kostenerstattungsbeträge für Grundstücksanschlüsse. 

 
(3) Neben den vorgenannten Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen ist eine Umsatz-
steuer in Höhe der jeweils geltenden Steuersätze aufgrund der Bestimmungen des Umsatz-
steuergesetzes zu entrichten. 
 
(4) Sämtliche Beiträge, Gebühren und Kostenerstattungsbeträge nach dieser Satzung sind öf-
fentlich-rechtliche Abgaben und unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

 

 

 

 

 



  

 

Abschnitt II - Wasserversorgungsbeitrag 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Der WVG erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Wasserbenutzungsgebühren oder auf 
andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage Wasserversorgungsbeiträge als Abgel-
tung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen Vorteile. 
 
(2) Der Wasserversorgungsbeitrag deckt nicht die Kosten für die Herstellung der Grundstücks-
anschlüsse. 

§ 3  
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversorgungsanla-
ge angeschlossen werden können und  

 
a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 

gewerblich genutzt werden können; 
b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in 
den dem WVG angeschlossenen Städten und Gemeinden zur Bebauung oder gewerbli-
chen Nutzung anstehen; 

c) bebaut sind. 
 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich angeschlos-
sen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht erfüllt sind. 
 
(3) Der  Beitragspflicht unterliegen auch bebaute Grundstücke im Außenbereich, wenn für sie 
Anschlusszwang besteht und sie an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 
werden können. 
 
(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtli-
chen Sinne. Ist ein Grundstück nicht vermessen und im Grundbuch nicht als Grundstück einge-
tragen, so gilt die vom Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. 
Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbe-
sondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen. 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der  Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. 
 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 25 
% und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.  
 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m 
über die Gebäudeoberfläche hinausragt und die auf mindestens 2/3 ihrer Gesamtfläche eine 
lichte Höhe von mindestens 2,20 m haben. Ist eine Geschosszahl wegen der  Besonderheiten 
des Bauwerks nicht feststellbar, gilt als Geschosszahl die bei industriell genutzten Grund-
stücken durch 2,8 geteilte und bei in anderer Weise genutzten Grundstücken durch 2,2 geteilte 
Gebäudehöhe des Bauwerks auf ganze Zahlen kaufmännisch gerundet. 
 



  

 
 
 
 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, sofern sie nicht un-
ter e) oder f) fallen, die gesamte Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist. 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, sofern 
sie nicht unter e) oder f) fallen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist. 
Für die Teilfläche, die über die Grenzen des B-Planes hinausgeht, gelten die Regelun-
gen nach § 4 Abs. 3 Nr. c). 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4, 
Baugesetzbuch besteht, sofern sie nicht unter e) oder f) fallen, 
1) in Innerortslagen von Gemeinden die Gesamtfläche des Grundstückes 

 2) in Randlagen von Gemeinden und in sonstigen Fällen, 
 in denen die Grundstücksfläche teilweise im Innenbereich und teilweise im Außenbe-

reich liegt, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
dem Grundstück, in dem die Hauptversorgungsleitung verläuft (Hauptversorgungslei-
tungsgrundstück), und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen; bei 
Grundstücken, die nicht an das Hauptversorgungsleitungsgrundstück angrenzen oder 
lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit dem Hauptversorgungslei-
tungsgrundstück verbunden sind, die Fläche zwischen der Hauptversorgungsleitungs-
grundstück zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 40 m dazu ver-
laufenden Parallelen,  

d)  bei Grundstücken, die über die sich nach Buchst. a) bis c) ergebenden Grenzen hin-
aus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen dem Hauptversor-
gungsleitungsgrundstück bzw. im Fall von Buchst. c) der dem Hauptversorgungslei-
tungsgrundstück zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in ei-
ner Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan oder in einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB „sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung“ festgesetzt 
ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 Baugesetz-
buch) tatsächlich so genutzt werden, zum Beispiel Schwimmbäder, Dauerkleingärten, 
Camping- und Festplätze - nicht aber Sportplätze und Friedhöfe - 75 % der Grund-
stücksfläche. 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan oder in einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt wer-
den, die Grundfläche der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Bau-
lichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au-
ßenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt. 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch GRZ 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

h) die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Fachplanung (Planfest-
stellung, Betriebsplan oder ähnliche Verwaltungsakte) eine der baulichen Nutzung 
vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.),  

 



  

 
 
 
        die Fläche des Grundstückes, auf die sich die Fachplanung (Planfeststellung, Be-

triebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberück-
sichtigt bleiben, die wasserversorgungsrelevant nicht nutzbar sind. 

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt: 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. 

b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen An-
lagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 
BauNVO die durch 2,8 geteilte und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen kaufmännisch gerundet. 

c)  für die in Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bauli-
chen Anlagen sondern die Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 2,8 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen kaufmännisch gerundet. 

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene. 

e) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebenen Vollgeschosse, 
wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach 
Buchst. a) oder die Gebäudehöhe nach Buchst. b) bzw. die Baumassenzahl nach 
Buchst. c) überschritten werden. 

f) soweit kein Bebauungsplan besteht bei Grundstücken, die innerhalb des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie 

 aa.) bebaut sind, die Zahl der tatsächlich vorhandenen  
  Vollgeschosse, 

bb.) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung  
 überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
cc.) mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das Kirchengebäude als eingeschos-

siges Gebäude behandelt. 
g) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Gebäude-

höhe bzw. die Baumassenzahl bestimmt sind, der in der näheren Umgebung überwie-
gend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 
nach Buchst. a) oder Buchst. b). 

h) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport- und 
Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt. 

i) bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl 
der Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeiten; 

j) bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Plan-
feststellung, bergrechtlichen Betriebsplan oder ähnliche Verwaltungsakte eine der bau-
lichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, bezogen auf die Flächen nach 
Abs. 3 h), die Zahl von einem Vollgeschoss. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der Wasserversorgungsanlage (erstmalige Herstellung) 
beträgt  2,50 €/m² Beitragsfläche. 
 
(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
Trinkwasseranlage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in einer be-
sonderen Satzung festgesetzt. 
 

 



  

 

 

§ 6 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Übergroße Grundstücke die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken 
dienen oder dienen werden, sind nur begrenzt zu veranlagen. Als übergroß gelten solche 
Wohngrundstücke, die 30 v. H. oder mehr über der Durchschnittsgröße liegen. Die durch-
schnittliche Größe der Wohngrundstücke beträgt im Verbandsgebiet 1.116 m². Demgemäß wird 
ein übergroßes Wohngrundstück nur bis zu einer Größe von 1.451 m² in vollem Umfang zum 
Beitrag herangezogen. Für weitere 725 m² werden diese Grundstücke zu 50 % und darüber 
hinausgehend zu 25 % des sich nach den §§ 4 und 5 ergebenden Beitrages herangezogen. 
 
(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4 Abs. 3 bestimmten Grund-
stücksflächen errichtet sind, und die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage auslösen oder die nicht angeschlossen werden 
dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlossen sind, bleiben beitragsfrei. 
  
Die Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile ist dergestalt Rechnung 
zu tragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile bei der Feststel-
lung der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 Abs. 4 unberücksichtigt bleiben. 
 
(3) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten wür-
de und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 
 

 
§ 7 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  
 
Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 
Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber 
dieses Rechts beitragspflichtig.  
 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetra-
gen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 
des Vermögenszuordnungsgesetzes. 
 
(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechtes 
oder bei Wohnungs- oder Teileigentum auf diesem. 
 

 
§ 8  

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme der betriebsfertigen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage für das beitragspflichtige Grundstück.  



  

 
 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 
mit dessen Genehmigung. 
 

§ 9 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-
bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. 
 

 
§ 10 

Veranlagung, Fälligkeit, Mahnung, Säumniszuschläge und Stundungszinsen 
 
(1) Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bescheidbekanntgabe 
fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. Als Zahlungstag gilt bei Überwei-
sungen der Tag der Gutschrift.  
 
(2) Mahnungen sind kostenpflichtig. Bei Zahlungsverzug erhebt der WVG 
 
 für Zahlungsaufforderung     5,00 € 
 für Einzug durch Beauftragte   15,00 € 
  
 
Daneben sind Säumniszuschläge in Höhe von 1 % pro angefangenen Monat der Säumnis zu 
entrichten. 
 
(3) Für gestundete Forderungen werden Stundungszinsen berechnet. Die Höhe der Stun-
dungszinsen beträgt für jeden Monat 1/2 %. Sie sind vom Tage an, an dem der Zinslauf be-
ginnt, nur für volle Monate zu zahlen, angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Für die Be-
rechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren 
Betrag abgerundet. 
 

§ 11 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-
trag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 be-
stimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. Durch 
Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

 

Abschnitt III - Wassergebühr 
 

§ 12 
Grundsatz 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage wird eine Wasserge-
bühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ange-
schlossen sind oder aus dieser Wasser entnehmen. 
 
(2) Soweit der Aufwand durch Beiträge gedeckt wird, werden Gebühren nicht erhoben. 

 

 

 



  

 

 

§ 13 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Wassergebühr besteht aus einer Grund- und einer Verbrauchsgebühr. Die Grundge-
bühr wird nach der Größe des eingebauten Wasserzählers, die Verbrauchsgebühr wird nach 
der Menge des entnommenen Wassers bemessen; Berechnungseinheit für die Verbrauchsge-
bühr ist 1 cbm Wasser. 
 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt. 
 
(3) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermen-
ge vom WVG unter Zugrundelegen der Verbrauchszahlen aus den Vorjahren und unter Be-
rücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Die Was-
sermenge wird auch dann der Gebührenrechnung zu Grunde gelegt, wenn sie ungenutzt, zum 
Beispiel durch einen Rohrbruch oder offen stehende Zapfstellen hinter dem Wasserzähler, ver-
loren gegangen ist. 
 
 

§ 14  
Gebührensatz 

 
(1) Für jeden Wasseranschluss eines an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ange-
schlossenen Grundstücks wird unabhängig von dem tatsächlichen Wasserverbrauch eine 
Grundgebühr erhoben. Die Höhe der jährlichen Grundgebühr wird nach der Nenngröße des 
eingesetzten Wasserzählers erhoben und beträgt:  
 

1.1  bei einer Zählernenngröße bis QN  2,5    48,00 € jährlich 
1.2  bei einer Zählernenngröße bis QN   6    60,00 € jährlich 
1.3  bei einer Zählernenngröße über QN 6  156,00 € jährlich 
1.4  bei Verbundzählern    360,00 € jährlich 
 

Die Grundgebühr ist neben der Verbrauchsgebühr zu entrichten. Wird der Anschluss im Laufe 
des Jahres hergestellt, so beträgt die Grundgebühr für jeden angefangenen Monat 1/12 des 
Jahresgrundpreises. 
 
(2) Die Verbrauchsgebühr wird nach tatsächlichem Verbrauch, ermittelt durch Wasserzähler, 
erhoben. 
 
Die Verbrauchsgebühr beträgt  je cbm Wasserverbrauch  0,90 €  
 
(3) Auf die Jahreswassergebühr werden 4 x jährlich Abschläge, ermittelt nach dem Vorjahres-
verbrauch, erhoben. 
 
(4) Ergibt sich bei der Prüfung eines Wasserzählers nach den entsprechenden Bestimmungen 
der Wasseranschlusssatzung des WVG in der z.Zt. geltenden Fassung, dass der Wasserzähler 
falsch anzeigt, so hat der Zahlungspflichtige Anspruch auf Erstattung der Verbrauchsgebühr für 
die zuviel gemessene bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der Verbrauchsgebühr für zu 
wenig gemessene Wassermenge. Anspruch und Verpflichtung sind auf den laufenden und den 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt. Der WVG ist verpflichtet, die Eichfristen einzuhal-
ten. 
 
(5) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht einwandfrei für den ganzen Zeitraum der fehler-
haften Anzeige festzustellen oder ist der Zähler stehen geblieben, so schätzt der WVG den 
Verbrauch unter angemessener Berücksichtigung des Verbrauches der letzten 3 Ab-
lesezeiträume und den Angaben des Anschlussnehmers. 



  

 
 
(6) Für die Ermittlung von Pauschalen für Wasserverbräuche gelten folgende Pauschalrichtwer-
te: 
 

je im Haushalt lebender Person:  2,50 cbm/Monat 
je Großvieheinheit:   1,80 cbm/Monat 

 
(7) Wird auf Verlangen des Anschlussnehmers der Wasserzähler vorübergehend stillgelegt, so 
ist hierfür eine Gebühr in Höhe von 25,00 € zu entrichten. Die Gebühr für die Wiederinbetrieb-
nahme des stillgelegten Anschlusses beträgt 25,00 €. 
Wird ein vorübergehend stillgelegter  Anschluss nicht innerhalb eines Jahres wieder auf Antrag 
des Anschlussnehmers in Betrieb gesetzt, erfolgt der entsprechend § 20 Abs. 5 erstattungs-
pflichtige Rückbau des Anschlusses. 
 
(8) Die Gebühr für eine durchgeführte Wassersperre beträgt 15,00 €. Für die Wiederaufnahme 
der Wasserversorgung ist eine Gebühr von 15,00 € zu entrichten. 
 
(9) Die Verbrauchsgebühr für die vorübergehende Wasserabgabe über Standrohre oder Bau-
wasserzähler beträgt 0,90 €/m³.  
 
(10) Die Bereitstellungsgebühr für ein Standrohr beträgt je angefangene Woche 10,00 €.  
Es kann ein Sicherheitsbeitrag von 300,00 € erhoben werden. 
 
(11) Für die Bereitstellung eines Bauwasserzählers wird eine Grundgebühr von 2,50 € je ange-
fangene Woche berechnet. 

 
§ 15 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer des Grundstücks. Ist ein Erbbaurecht bestellt, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Gebührenschuldner sind außerdem die 
sonst dinglich Nutzungsberechtigten. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. Mie-
ter und Pächter haften für den ihnen zurechenbaren Anteil der Gebühr. 
 
In den Fällen des § 14 Abs. 9 und 10 ist gebührenpflichtig, wer den Antrag auf Wasserentnah-
me stellt.  
 
(2) Ist für ein Grundstück weder ein Eigentümer noch ein Erbbauberechtigter oder ein dinglich 
Nutzungsberechtigter zu ermitteln, so ist Gebührenschuldner derjenige, der die mit der öffentli-
chen Einrichtung gebotene Leistung in Anspruch nimmt (Benutzer). 
 
(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Tag des Über-
gangs des Grundstückes auf den neuen Verpflichteten über. Der bisherige und der neue Ge-
bührenpflichtige haben am Übergabetag den Wasserzähler nach § 13 Abs. 2 abzulesen und 
den Zählerstand dem WVG unverzüglich mitzuteilen.  
Wenn der bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, 
die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim WVG entfallen, neben dem neuen 
Verpflichteten. 
 

§ 16 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasserversor-
gungsleitung angeschlossen ist, in den Fällen des § 14 Abs. 9 bis 11 mit der Herstellung der  
 
 



  

 
 
Einrichtung zur Wasserentnahme. Die Gebührenpflicht endet mit der Stilllegung des Anschlus-
ses bzw. dessen Beseitigung, in den Fällen des § 14 Abs. 9 und 11 mit der Beseitigung der 
Wasserentnahmeeinrichtung.  
 
(2) Entsteht oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die Grund-
gebühr ab oder bis zu dem laufenden Monat des Anschlusses bzw. der Beendigung der Ge-
bührenpflicht berechnet. 
 

§ 17 
Erhebungszeitraum 

 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht.  
 
 

§ 18 
Berechnung, Fälligkeit, Mahnung, Säumniszuschläge und Stundungszinsen 

 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr sind vier-
teljährlich Abschlagszahlungen am 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. November des laufen-
den Jahres fällig. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird vom WVG in dem Bescheid zur Jah-
resabrechnung nach der Wassermenge des Vorjahres festgesetzt. Die Gebühren können zu-
sammen mit anderen Beträgen angefordert werden 
 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Ab-
schlagszahlung eine Trinkwassermenge von 2,5 m³ pro Person und Monat zugrunde gelegt. 
 
(3) Die zu entrichtenden Beträge sind einen Monat nach Zugang des Bescheides fällig. Als 
Zahlungstag gilt bei Überweisungen der Tag der Gutschrift.  
 
(4) Mahnungen sind kostenpflichtig. Bei Zahlungsverzug erhebt der WVG 
 
 für Zahlungsaufforderung     5,00 € 
 für Einzug durch Beauftragte   15,00 € 
 
Daneben sind Säumniszuschläge in Höhe von 1 % pro angefangenen Monat der Säumnis zu 
entrichten. 
 
(5) Für gestundete Forderungen werden Stundungszinsen berechnet. Die Höhe der Stun-
dungszinsen beträgt für jeden Monat 1/2 %. Sie sind vom Tage an, an dem der Zinslauf be-
ginnt, nur für volle Monate zu zahlen, angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Für die Be-
rechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren 
Betrag abgerundet. 
 
 

 
Abschnitt IV  - Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 19 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 
Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der An-
schlussleitung sowie die Kosten für die Unterhaltung sind dem WVG zu erstatten. Der Erstat-
tungsanspruch entsteht mit Beginn der Maßnahme. §§ 7, 9, 10 und 11 gelten entsprechend.  



  

 
 

§ 20 
Kostenregelung für die Anschlussleitung  

 
(1) Die Aufwendungen für die Herstellung von Anschlussleitungen bis 50 mm Nennweite wer-
den nach Einheitssätzen wie folgt ermittelt: 
 
a) für die Herstellung der Anschlussleitung bis 20 m innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes 
bis zur Grenze des anzuschließenden Grundstücks werden berechnet: 

 
Anschlussnennweite bis 25 mm (1“)    1.000,00 € 
Anschlussnennweite bis 40 mm (1,5“)   1.100,00 € 
Anschlussnennweite bis 50 mm (2“)    1.200,00 € 

 
Die Aufwendungen für die Herstellung einer Anschlussleitung über 20 m im öffentlichen Ver-
kehrsraum werden nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet. 
 
b) für die Herstellung der Anschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück bis zum 
Wasserzähler (als Leitungs- bzw. Rohrgrabenlänge gemessen)  werden berechnet: 
 
Materialkosten einschließlich Verlegung: 

Anschlussnennweite bis 25 mm    3,00 €/m 
Anschlussnennweite bis 40 mm    5,00 €/m 
Anschlussnennweite bis 50 mm    8,00 €/m 

 
Erdarbeiten: 

Rohrgraben bis Anschlussnennweite 50 mm  13,00 €/m 
Oberflächenbefestigung nach Aufwand 

 
Der Grundstückseigentümer kann die Erdarbeiten für den Rohrgraben auf seinem eigenen 
Grundstück und die Oberflächenbefestigung selbst vornehmen. Dann werden die Erdarbeiten 
und die Oberflächenbefestigung nicht berechnet. 
 
(2) Die Aufwendungen für die Herstellung einer Anschlussleitung über 50 mm Nennweite sind 
dem WVG in der tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(3) Erfolgt der Einbau von Wasserzählerschächten durch den WVG, sind die dem WVG entste-
henden Kosten einschließlich des Materials zu erstatten. 
 
(4) Der WVG kann auf die künftigen Anschlusskosten angemessene Vorausleistungen verlan-
gen, sobald mit der Durchführung der Maßnahme (Antragstellung) begonnen worden ist. 
 
(5) Nach den vom WVG tatsächlichen Kosten sind ferner zu erstatten: 

- Kosten für Bauanschlüsse und Erneuerungen sowie Änderungen der Anschlusslei-
tungen, die auf Antrag des Grundstückseigentümers vorgenommen werden sollen.  

- Kosten für die endgültige Stilllegung bzw. Rückbau des Anschlusses 
- Kosten für die Wiederherstellung eines stillgelegten Anschlusses 
- Die Erdarbeiten bei Erneuerung der Anschlussleitung im öffentlichen Verkehrsraum 

und auf dem privaten Grundbesitz. 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abschnitt V - Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 21 
Umsatzsteuer 

 
Zusätzlich zu allen Gebühren, Beiträgen und Entgelten wird die gesetzliche Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. 
 
 

§ 22 
Auskunftspflicht 

 
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben dem WVG jede Auskunft zu erteilen, die für 
die Festsetzung und Erhebung der Gebühren und Beiträge erforderlich ist. 
 
(2) Der WVG kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten 
Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 
 
(3) Die nach Ziffer 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben nach Aufforderung durch den 
WVG die Zählerstände der zu ihren Grundstücken gehörenden Wasserzähler festzustellen und 
dem WVG auf dazu vorbereiteten Antwortkarten mitzuteilen. 

 

 

§ 23 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem WVG vom Veräußerer und 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres der Wasserverbrauch um mehr als 
50 v. H. des Wasserverbrauchs aus dem Vorjahr erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Ab-
gabepflichtige hiervon dem WVG unverzüglich Mitteilung zu machen. 
 

 

§ 24 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ausführung dieser Satzung darf der WVG die für die Ermittlung, Festsetzung und Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
erheben, speichern, verarbeiten und nutzen.  
 
(2) Der WVG darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderegis-
ters und der Wasserversorgung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese  
 

a) von den für das Verbandsgebiet zuständigen Gerichten (Grundbuchstellen) und Ka-
tasterämtern, 

b) den Mitgliedsgemeinden des WVG und ihren Verwaltungsgemeinschaften  
 übermitteln lassen. 
 

(3) Die Weitergabe nach Abs. 2 darf auch regelmäßig und im Wege automatisierter Abrufver-
fahren erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Verbrauchsdaten der Wasserversorgung auch für Drit-
te im Sinne des § 10 KAG LSA. Der WVG trifft die erforderlichen personellen, technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes (§ 6 DSG-LSA).  



  

 

 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. v. § 16 Abs. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

1. entgegen § 22 dieser Satzung die für die Erhebung und Festsetzung der Beiträge und 
Gebühren erforderlichen Auskünfte nicht erteilt bzw. die Ermittlungen des WVG oder 
eines von ihm beauftragten Dritten nicht ermöglicht;  
 

2. entgegen § 23 Abs. 1 dieser Satzung den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grund-
stück nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;  
 

3. entgegen § 23 Abs. 2 dieser Satzung den WVG nicht unverzüglich über zu erwartende 
Schwankungen der Wassermengen von mehr als 50 % unterrichtet. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000,- Euro geahndet wer-
den.  
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
Gleichzeitig tritt  
 

- die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öffent-
liche Wasserversorgung des Wasserverbandes Gardelegen (Wasserabgabensatzung) vom 
04.12.2008 einschließlich der Änderungssatzung vom 09.12.2009, 

 
 außer Kraft. 
 
 
 
Gardelegen, den 29.09.2010                                           ……………………………… 

     Verbandsgeschäftsführerin 


